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Alm-�hi im Funkloch oder: das Erlebnis
der Illegalit�t
Zur Neuregelung der Rundfunkgeb�hr

„Alle zahlen f�r alles“ – so charakterisiert eine
große deutsche Tageszeitung die f�r 2013 vor-
gesehene Umstellung der Rundfunkgeb�hr auf
eine Wohnungs- und Betriebsst�ttenabgabe.
Ein f�r jede Wohnung zu leistender Rund-
funkbeitrag soll eine l�ckenlose Einbeziehung
aller in die Finanzierung des çffentlich-recht-
lichen Rundfunks gew�hrleisten. Der Staats-
vertrag beruht, gest�tzt auf das von den An-
stalten in Auftrag gegebene Gutachten des
ehemaligen Verfassungsrichters Paul Kirch-
hof, auf der Annahme, dass in jedem Haushalt
Radio gehçrt oder ferngesehen wird, oder aber

zumindest im Internet gesurft. Auch
Letzteres bedeutet ja Teilnahme am
Rundfunk, unabh�ngig davon, ob auf
das Angebot eines çffentlich-rechtli-
chen oder privaten Rundfunkveranstal-
ters zur�ckgegriffen wird, folgt man
dem offenbar im Rahmen einer konzer-

tierten Aktion von den Anstalten beim ehema-
ligen Pr�sidenten des BVerfG, Hans-J�rgen
Papier, in Auftrag gegebenen Gutachten.
Auch bei den Online-Angeboten der Presse
soll es sich hiernach um Rundfunk handeln.
Das BVerwG schließlich hat uns soeben be-
lehrt, dass auch der Anwalt, der seinen PC zur
iuris-Recherche nutzt, Rundfunkteilnehmer
ist.

In all diesen F�llen muss k�nftig gezahlt wer-
den – von der offenbar vernachl�ssigungswer-
ten Minderheit der Off-Liner wie auch von
dem, der bewusst auf Fernsehen verzichtet.
Auch er wird k�nftig mit dem vollen Beitrag
belastet. Denn er hat, so der Tenor des Kirch-
hof-Gutachtens, doch die Mçglichkeit, das
Rundfunkangebot zu nutzen, und schon hie-
raus rechtfertigt sich die Beitragspflicht als
Vorzugslast. Worin allerdings der individuelle
Vorteil liegen soll, wenn ausnahmslos jeder
belastet wird, hierauf bleiben Gutachten und
Gesetzgeber die Antwort schuldig. Ein media-
ler Anschluss- und Benutzungszwang, wie er
f�r beitragspflichtige Leistungsangebote kenn-
zeichnend ist, ist einer freiheitlichen Kommu-
nikationsverfassung inad�quat. Die Grenzen
zul�ssiger Typisierung werden hier �berschrit-
ten. Immerhin verschließt sich Kirchhof der
Problematik nicht vollst�ndig, wenn er zumin-
dest f�r den in einem Funkloch lebenden Alm-
bewohner eine Ausnahme erw�gen will. Sie
findet sich im vorliegenden Vertragstext aller-
dings nicht. So plausibel das Modell des Haus-
haltsbeitrags an sich ist, der Einwand, am

Rundfunk nicht teilnehmen zu wollen, sollte
dem Rezipienten nicht abgeschnitten werden.

Nicht unbedingt konsequent ist die Begr�n-
dung f�r den Betriebsst�ttenbeitrag. Die An-
nahme einer zum gemeinsamen Rundfunkemp-
fang versammelten betrieblichen Erwerbsge-
meinschaft, die so zur Empfangsgemeinschaft
wird, geht an den Realit�ten des Erwerbslebens
vorbei. Und wenn der Rundfunkbeitrag als
Sonderlast aus dem individuellen Vorteil des
Rundfunkangebots gerechtfertigt wird, so kann
dieser Vorteil doch wohl nur einmal beitrags-
m�ßig abgegolten werden. Wer im Betrieb Ra-

dio hçrt, tut dies nicht gleichzeitig zuhause.
Deshalb fehlt auch die Rechtfertigung f�r die
volle Geb�hrenbelastung von Zweitwohnun-
gen. Vollends unglaubw�rdig wird dann die
Begr�ndung f�r eine zus�tzliche Beitrags-
pflicht betrieblich genutzter Kraftfahrzeuge.
Sie ist nichts anderes als die alte Ger�tegeb�hr,
im Rahmen des vorgesehenen Modells system-
widrig und verfassungswidrig.

Wenig plausibel ist die Versicherung der Auf-
kommensneutralit�t. Die Hçhe des Beitrags
mag der der bisherigen Fernsehgeb�hr von
EUR 17,98 entsprechen, doch ist eine deutliche
Verbreitung der Beitragsbasis zu erwarten.
Wenn nach dem KEF-Bericht 2009 die Teil-
nehmerdichte in Großst�dten bei unter 80 %
liegen soll, wird es k�nftig deutlich mehr Bei-
tragsschuldner geben, als es bisher Geb�hren-
zahler gibt. Zudem wird ein erhçhter Beitrag
der Wirtschaft erwartet. Belastbare Berechnun-
gen fehlen – ein verfassungsrechtliches Defizit,
ohne dessen Behebung die Landtage dem Ver-
trag nicht zustimmen sollten. Wenig realistisch
ist auch die Versicherung k�nftiger Entbehr-
lichkeit der GEZ – immerhin gilt es konstant
die Zahl der Wohnungen, der Betriebsst�tten,
ihrer Besch�ftigten und ihrer Fahrzeuge zu er-
mitteln. Datenschutzrechtliche Bedenken ver-
neint jedoch ein von den Anstalten bei dem
ehemaligen Datenschutzbeauftragten Hans-Pe-
ter Bull in Auftrag gegebenes Gutachten.

Fazit: Alle werden k�nftig f�r alles bezahlen,
auch jene Bevçlkerungsgruppe, der die beson-
dere Sorge Kirchhofs gilt: jene große Anzahl
junger Menschen, die ihr „erstes Dauerabga-
benrechtsverh�ltnis mit dem Erlebnis der Ille-
galit�t“ beginnen – vielleicht, weil sie nicht
auch noch Opas Fernsehen bezahlen wollen,
wenn sie schon seine Rente erwirtschaften
m�ssen?


